
Ergebnisse der Bürgeranhörungen in der Gemeinde Bad Suderode am 29.11.2009 
 

Gemeinde Bad Suderode 
 
1.Frage: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Bad Suderode in die künftige 

Einheitsgemeinde Stadt Ballenstedt eingemeindet wird?“ 
 
A 1  Anhörungsberechtigte laut Anhörungsverzeichnis 

 ohne Sperrvermerk „WB“ (Anhörungsschein):   1498 
 
A 2 Anhörungsberechtigte laut Anhörungsverzeichnis 
 mit Sperrvermerk „WB“ (Anhörungsschein): 116 
 
A 3 Anhörungsberechtigte nach § 22 Abs.- 2 KWO LSA 
 (selbständige Anhörungsscheine):           0 
 
A Anhörungsberechtigte insgesamt (A1 + A2 + A3):   1614 
 
B Anhörungsteilnehmer insgesamt:       837 
 
B 1 darunter Anhörungsteilnehmer mit Anhörungsschein:    102 
 
C 1 Ungültige Stimmzettel:          18 
 
C 2 Gültige Stimmzettel:          819 
 
D Gültige Stimmen:          819 
 
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Frage: 
 
 „JA“           24 Stimmen 
 
 „NEIN“        795 Stimmen 
 
 
 
2. Frage: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Bad Suderode in die Stadt 

Quedlinburg eingemeindet wird?“ 
 

A 1  Anhörungsberechtigte laut Anhörungsverzeichnis 
 ohne Sperrvermerk „WB“ (Anhörungsschein):   1498 

 
A 2 Anhörungsberechtigte laut Anhörungsverzeichnis 
 mit Sperrvermerk „WB“ (Anhörungsschein):                 116 
 
A 3 Anhörungsberechtigte nach § 22 Abs.- 2 KWO LSA 
 (selbständige Anhörungsscheine):           0 
 
A Anhörungsberechtigte insgesamt (A1 + A2 + A3):   1614 
 
B Anhörungsteilnehmer insgesamt:       838 
 
B 1 darunter Anhörungsteilnehmer mit Anhörungsschein:    102 
 
C 1 Ungültige Stimmzettel:            8 



 
C 2 Gültige Stimmzettel:         830 
 
D Gültige Stimmen:         830 
 
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Frage: 
 
 „JA“           302 Stimmen 
 
 „NEIN“          528 Stimmen 
 
 
 
Ergebnis der Bürgerbefragung in der Gemeinde Bad Suderode am 29.11.2009 
 
Gemeinde Bad Suderode 
 
Frage:  „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Bad Suderode, die Stadt Gernrode 

und die Gemeinde Rieder zusammen eine Einheitsgemeinde bilden?“ 
 
A 1 Anhörungsberechtigte laut Anhörungsverzeichnis 

ohne Sperrvermerk „WB“ (Anhörungsschein):   1498 
 
A 2 Anhörungsberechtigte laut Anhörungsverzeichnis 

mit Sperrvermerk „WB“ (Anhörungsschein):                116 
 
A 3 Anhörungsberechtigte nach § 22 Abs.- 2 KWO LSA 
 (selbständige Anhörungsscheine):           0 
 
A Anhörungsberechtigte insgesamt (A1 + A2 + A3):   1614 
 
B Anhörungsteilnehmer insgesamt:       851 
 
B 1 darunter Anhörungsteilnehmer mit Anhörungsschein:     101 
 
C 1 Ungültige Stimmzettel:          13 
 
C 2 Gültige Stimmzettel:         838 
 
D Gültige Stimmen:         838 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 
 „JA“       728 Stimmen 
 
 „NEIN“                 110 Stimmen 
 


